
Merkblatt zum neuen Arzttarif TARMED

Liebe Patientin

Am 1. Januar 2004 ist der neue Arzttarif TARMED in Kraft getreten. Damit gilt in der ganzen Schweiz derselbe Tarif für 
ärztliche Leistungen. TARMED ist ein Zeittarif, das heisst, jeder Leistung (Position) wird ein durchschnittlicher Zeitbedarf 
zugemessen, welchen der Arzt zur Leistungs-Erbringung braucht. 

Für jede Leistung wird eine bestimmte Anzahl Taxpunkte berechnet. Diese setzt sich zusammen aus der Arztleistung und 
der Technischen Leistung. Mit der Arztleistung (AL) wird der Arztlohn pro Zeiteinheit abgegolten. Mit der Technischen 
Leistung (TL) werden die Kosten für die benötigte Infrastruktur (Praxis, Personal, Apparate, Verbrauchsmaterial, usw.) 
pro Zeiteinheit abgegolten. So werden im TARMED gewisse Leistungen billiger, andere dafür teurer sein als im bisheri-
gen kantonalen Tarif. Die Durchschnittskosten dürfen aber insgesamt nicht ansteigen (Kostenneutralitäts-Klausel).  
Damit Sie sich im neuen Tarif besser zurechtfinden, möchten wir Ihnen folgende Besonderheiten und Neuerungen genauer 
erklären:

Die Konsultation

Die Konsultation (auch der Besuch und die telefonische Beratung) wird in 5-Minuten-Schritten abgerechnet. Sie  
umfasst den gesamten Zeitaufwand für die eigentliche Konsultation, inklusive verschiedene dazu notwendige Arbeiten 
davor oder danach, z.B. die Einträge in die Krankengeschichte. Angefangene 5 Minuten werden als ganze 5 Minuten  
verrechnet. Die verrechnete Zeit mag daher etwas länger sein als die effektive Konsultationsdauer. 

Notfallzuschläge

Notfallzuschläge können verrechnet werden: 
1. wenn die Situation eine sofortige Behandlung erfordert
2. im Notfalldienst
3. wenn der Patient verlangt, dass der Arzt ihn sofort untersuchen muss
Je nachdem, wann die Notfall-Konsultation (resp. -Besuch, -Telefonat) stattfindet (Tag/Nacht, Wochenende/Feiertage), 
wird eine Notfall-Pauschale von Fr. 30.– bis Fr. 180.– und evtl. ein prozentualer Notfall-Zuschlag auf allen in dieser  
Konsultation erbrachten «Arztleistungen» (AL) verrechnet.

Die Wegentschädigung bei Hausbesuchen

Diese wird nach Zeitaufwand für den Hin- und Rückweg verrechnet.

Ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten

Damit wird der Zeitaufwand des Arztes – beispielsweise für Telefonate mit Angehörigen, Therapeuten, Spitex, anderen 
behandelnden Ärzten, aber auch für das Aktenstudium (Lesen und Beurteilung der Akten) sowie für das Schreiben von 
Rezepten, Verordnungen, usw. – ausserhalb einer Konsultation verrechnet.

Röntgen

Bei Röntgen-Untersuchungen werden zusätzlich zu den Positionen für die Röntgenaufnahmen die Positionen Technische 
Grundleistung (TL) und Grundtaxe für das Röntgen in der Arztpraxis verrechnet.

Laborleistungen

Die in der Arztpraxis durchgeführten Laboruntersuchungen werden weiterhin nach der Analysenliste, einem weiteren 
eidgenössischen Tarif, abgerechnet. Auswärts vergebene Laboruntersuchungen werden Ihnen wie bisher direkt durch das 
externe Labor in Rechnung gestellt.

Physiotherapie

Auch die Physiotherapie-Leistungen sind in einem neuen, speziellen, eidgenössischen Physiotherapie-Tarif geregelt.

Der ganze TARMED-Tarif umfasst 4’500 Leistungen (Positionen) und Regelungen. Sie werden aber immer 
nur einige wenige auf Ihrer Rechnung vorfinden. Sollte Ihnen zukünftig bei Ihren Rechnungen noch irgend 
etwas unklar sein, so können Sie sich jederzeit gerne an unser Praxis-Team wenden.

Ihr Praxis-Team, Dr. med. Michaela Schmid

Praxis Dr. med. M. Schmid – Forchstrasse 289, 8008 Zürich, Tel 044 389 10 50, Fax 044 389 10 55, Email info@michaelaschmid.ch


